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Internationaler Tag der Migranten
Zur Erinnerung an den Interna-
tionalen Tag der Migranten am 
18.  Dezember veranstaltete die 
Nationale Behörde zur Vermitt-
lung und zum Schutz indone-
sischer Arbeitsmigranten 2013 
erstmalig eine Kundgebung in 
Jakarta. Vertreter aus Politik und 
Aktivistenszene würdigten den 
Beitrag, den die Migranten für 
die indonesische Wirtschaft all-
gemein und insbesondere für die 
Verbesserung der Situation ihrer 
Familien leisten. Gleichzeitig 
mahnte die Parlamentsabgeord-
nete Ribka Tjiptaning: »Wir wol-
len nicht, dass unsere Devisenhel-

den (indones.: pahlawan devisa) 
im Ausland verfolgt, vergewaltigt 
und getötet werden. Unser Land 
muss sich um den Schutz unserer 
Arbeiter im Ausland bemühen.« 
Dieses Resümee zog auch Yossy 
Suparyo, Koordinator des Mig-
rant Worker Resource Centers, auf 
einer Veranstaltung der NGO Mig-
rant Care und der Allianz indone-
sischer Journalisten: Indonesien 
habe zwar die Internationale Kon-
vention zum Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen unter-
zeichnet, müsse aber seine dies-
bezügliche Politik noch weitaus 

proaktiver gestalten. Einen ande-
ren  – künstlerischen – Weg, ein 
positives Bild von Arbeitsmigran-
ten zu vermitteln und ihre Situa-
tion in den Empfängerländern zu 
verbessern, geht eine Fotoausstel-
lung, welche im Dezember 2013 
im Rahmen des ILO-Programms 
»Migration Works« in Malaysia 
eröffnet wurde und dazu beitra-
gen soll, Vorurteile gegenüber 
ausländischen Arbeitsmigranten 
abzubauen.

Jakarta Post 1.1.2014

Pusat sumber Buruh migran 18.12.2013

Tribun New, 21.1.2013

Drahtzieher des geplanten Bombenattentats auf  
die burmesische Botschaft verhaftet

Sigit Indrajit, der Drahtzieher 
eines geplanten Anschlags auf 
die burmesische Botschaft in 
Jakarta, wurde Anfang 2014 zu 
einer Gefängnisstrafe von sieben 
Jahren und sechs Monaten verur-
teilt. In letzter Sekunde war es im 
Mai 2013 der nationalen Anti-Ter-
ror-Polizei gelungen, den geplan-
ten Anschlag aufzudecken und 
zwei Helfer festzunehmen, als 
diese bereits mit fünf selbstgebau-

ten Bomben auf einem Motorrad 
zur Botschaft unterwegs waren. 
Sigit selbst, der den Anschlag als 
Reaktion auf die Unterdrückung 
der muslimischen Minderheit der 
Rohingya durch die burmesische 
Regierung geplant hatte, zeigte 
keine Reue. »Er bereut nichts«, 
äußerte sein Anwalt Akhyar, »er 
folgte seiner Ideologie; er glaubt, 
dass das, was er getan hat, das 
Richtige war.«

Die Rohingya, eine muslimische 
Ethnie mit eigener Sprache, sind 
in Burma nicht offiziell als eigen-
ständige Bevölkerungsgruppe 
anerkannt. Im Jahr 2012 hatten 
schwere Auseinandersetzungen 
zwischen den Rohingya und den 
Arakanesen im Rakhaing-Staat 
fast 200 Todesopfer gefordert.

Jakarta Globe 2.6.2013, 6.1.2014 

BBC News Asia 21.1.2014

Vertrauen vs. Kontrolle: Internet Governance Forum auf Bali
»Ich habe nicht mein Vertrauen 
in das Internet verloren. Ich habe 
das Vertrauen in Institutionen ver-
loren, die das Internet dazu miss-
brauchen, meine Grundrechte 
auszuhöhlen« – diese Worte von 
Matthew Shears artikulieren sehr 
treffend die allgemeine Stimmung 
während des Internet Governance 
Forum, einem UN-Forum, das 
vom 22. bis 25. Oktober 2013 auf 
Bali stattfand und an dem mehr 
als 1.500 Vertreter aus Politik, 
Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft 
und der ICT-Branche teilnahmen. 

Dominierendes Thema der Dis-
kussionen und Workshops war 
der NSA-Überwachungsskandal 
und die sich daraus ergebenden 
grundsätzlichen Fragen nach dem 
Schutz von Privatheit und persön-
lichen Daten im Netz. In diesem 
Zusammenhang sei es – nach Aus-
sage eines Moderators  – Absicht 
und Verantwortung des Forums, 
etwas für das Internet als Gan-
zes und auch für die darin geübte 
Menschlichkeit zu leisten; dies 
bedeute, Vorkommnisse wie den 
NSA-Fall zu vermeiden und zu 

verhindern, dass sich Ähnliches in 
anderen Teilen der Welt wieder-
holt. Ein Multistakeholder-Ansatz, 
der Akteure aus unterschiedlichen 
Bereichen mit einbeziehe, sei 
hierfür nach Meinung der Teilneh-
mer erfolgversprechender als nur 
Initiativen auf Regierungsebene. 
Dies betonte auch die Indonesi-
erin Shita Laksmi, ein Mitglied 
des Organisationskomitees: Es 
sei wichtig zu verstehen, dass das 
Management des Internets keine 
rein technische Sache sei.

Vereinte Nationen 25.10.2013
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Medien- und Meinungsfreiheit in Osttimor

Nachdem sich die Osttimoresen 1999 mit gro-
ßer Mehrheit für die Loslösung von Indonesien in 
einem von den Vereinten Nationen durchgeführ-
ten Referendum entschieden hatten, eskalierte die 
Gewalt. Einher gingen die Menschenrechtsverlet-
zungen mit einer massiven Einschränkung der Mei-
nungs- und Pressefreiheit. Journalisten wurden von 
der indonesischen Polizei am 5. und 6. Septem-
ber 1999 sogar gewaltsam zum Verlassen der Insel 
gezwungen.

Im Vergleich dazu hat sich die Menschenrechtslage 
insgesamt, aber auch die Meinungs- und Medien-
freiheit in dem noch jungen Staat in der Zwischen-
zeit erheblich verbessert. Die Nichtregierungsorga-
nisation Reporter ohne Grenzen erstellt jährlich ein 
Ranking der Pressefreiheit in fast allen Staaten der 
Welt. Osttimor fiel zwar 2013 vom 86. auf den 90. 
von insgesamt 179 Staaten leicht zurück, rangiert 
aber bei den asiatischen Staaten an siebter Stelle – 
noch weit vor den Nachbarländern Indonesien, Bru-
nei, Singapur, Malaysia, Thailand oder Vietnam. Die 
Menschenrechtslage, und damit verbunden die Situ-
ation bei Meinungs- und Pressefreiheit, wird zudem 
regelmäßig durch verschiedene Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen ausführlich analy-
siert. Neben Amnesty International, das jährlich 
zur Menschenrechtslage in Osttimor berichtet, und 
dem regelmäßig aktualisierten Länderbericht des US 
Department of State erarbeiteten 2011 auch lokale 
Nichtregierungsorganisationen ein gemeinsames 
Positionspapier zur Menschenrechtslage in Ostti-
mor.

Die Frage nach der Medien- und Meinungsfreiheit 
stellt sich grundsätzlich auf zwei Ebenen: Einesteils 
geht es um die verfassungsmäßige Sicherung eben 
jener Freiheiten und Rechte. Das ist die Frage nach 
der materiellen Rechtstaatlichkeit und nach der Ver-
ankerung von Menschenrechten in Verfassung und 
staatlicher Ordnung. Andernteils – und das ist meist 
der problematischere Aspekt – geht es um die tat-
sächliche Um- und Durchsetzung dieser Rechte im 
politischen und gesellschaftlichen Alltag. Dies impli-
ziert die Bereitschaft der staatlichen Organe, auch 
öffentlich geäußerte Kritik als legitime Äußerungen 
in einer pluralistischen Gesellschaft zu akzeptieren. 
Es impliziert aber auch die Fähigkeit der staatlichen 
Organe, die konkrete Umsetzung von Meinungs- 
und Medienfreiheit in der Fläche (also nicht allein in 
Dili und Baucau) zu ermöglichen. Und schließlich 
bedeutet tatsächlich gelebte Meinungs- und Medi-
enfreiheit immer auch, dass die dafür notwendigen 
gesellschaftlichen Bedingungen überhaupt gegeben 
sind, insbesondere eine hohe Alphabetisierungs-

rate und auch ein gesellschaftlich geteiltes Selbstver-
ständnis, dass Autoritäten kritisiert werden können 
und dürfen.

Es stellt sich folglich bei der Medien- und Mei-
nungsfreiheit die Doppelfrage nach »Verfassungs-
text« und nach »Verfassungswirklichkeit«. Beide 
Aspekte werden im Folgenden kurz behandelt.

Meinungsfreiheit in der  
Verfassung Osttimors

Die Verfassung Osttimors definiert in Artikel 40 die 
Meinungs- und Informationsfreiheit sowie in Arti-
kel  41 die Presse- und Medienfreiheit: Artikel  40 
garantiert jeder Person das Recht der Redefreiheit 
sowie das Recht auf Informationsfreiheit. Der Arti-
kel verbietet die Einschränkung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit durch jede Art von Zensur und 
verweist darauf, dass dieses Recht durch ein geson-
dertes Gesetz geregelt wird. Die Meinungsfreiheit 
manifestiert sich zudem in dem durch Artikel  42 
garantierten Demonstrations- und Versammlungs-
recht.

Artikel 41 definiert in vergleichsweise ausführli-
cher Form eine weit gefasste Presse- und Medienfrei-
heit. Der Beruf des Journalisten wird explizit genannt 
und steht damit unter dem besonderen Schutz der 
osttimoresischen Verfassung. Die Monopolbildung 
von Massenmedien wird verboten und der Staat als 
Instanz festgelegt, die für die Unabhängigkeit der 
Medien – auch von wirtschaftlichen Kräften – Sorge 
zu tragen hat. Derselbe Verfassungsartikel begründet 
ein öffentliches Radio- und TV-System, das die Auf-
gabe hat, die Kultur und die Traditionen Osttimors 
zu bewahren und unterschiedlichen Strömungen im 
Land eine Stimme zu geben.

Die konkrete Umsetzung dieser Rechte wird seit 
2006 durch das neu geschaffene und am osttimore-
sischen Parlament angesiedelte Amt der Ombuds-
person für Menschenrechte und Gerechtigkeit 
(Provedor de Direitos Humanos e Justica, PDHJ) 
überwacht. Zwar soll perspektivisch auch die aktive 
Überwachung und Verbesserung der allgemeinen 
Menschenrechtslage Aufgabe dieses Amtes sein, bis-
lang fehlen hierzu jedoch die Ressourcen, so dass 
primär Beschwerden entgegengenommen werden 
können.

Insgesamt weist die verfassungsmäßige Ordnung 
Osttimors damit ein sehr weitgehendes und moder-
nes Meinungs-, Presse- und Informationsrecht auf. 
Allerdings ist die um ein Vielfaches spannendere und 
praktisch relevantere Frage: Wie setzen sich diese 
verfassungsmäßig garantierte Rechte und Freiheiten 
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